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B. Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen  
der Bezirksregierung 

Verodnungen

2 Öffentliche Ordnung: Versicherungsaufsicht: Erlöschen einer Er-
laubnis zum Geschäftsbetrieb eines Versicherungsvereins auf Gegen-
seitigkeit; Schweineversicherungsverein Wingeshausen S. 485

Bekanntmachungen
Bekanntmachung über das Inkrafttreten des Luftreinhalteplans Siegen 
2014 gemäß § 47 Abs. 5, 5 a Bundes-Immissionsschutzgesetz S. 485 
– Antrag der Firma HP Pelzer Holding GmbH, Brauckstraße 51, 58454 
Witten, auf Erteilung einer Genehmigung zur wesentlichen Änderung 
der BImSchG - Anlage „Herstellung von Polyurethanformteilen für die 
Kfz-Industrie“ incl. aller Anlagenteile, insbesondere des Anlagenteils 
„Rohstoff-Tanklager und Mischanlagen“, gemäß § 16 und § 19 Bundes-
Immissionsschutzgesetz S. 487

C. Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen 
anderer Behörden und Dienststellen 

Bekanntmachung des Jahresabschlusses zum 31. 12. 2013 für 
das Geschäftsjahr vom 1. 1. 2013 bis 31. 12. 2013 und die Veröf-
fentlichung des Bestätigungsvermerkes der Verkehrsgesellschaft 
Ennepe-Ruhr mbHin Ennepetal. S. 489 – Bekanntmachung des Jah-
resabschlusses des Zweckverbandes „Naturpark Homert“ 2013 S. 490 –  
Bekanntmachung des Jahresabschlusses des Zweckverbandes „Natur-
park Rothaargebirge“ 2013 S. 491 – Kraftloserklärung der Sparkasse  
Wittgenstein S. 493 – Aufgebote der Sparkasse Bochum S. 493 +  
S. 495 – Beschluss der Sparkasse Bochum S. 495 + S. 495 – Aufgebote der 
Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld S. 495 + S. 496 – Aufgebot der Stadt-
sparkasse Gevelsberg S. 496 – Aufgebot der Sparkasse Hattingen S. 496 –  
Aufgebot der Sparkasse Lippstadt S. 496 – Aufgebot der Sparkasse 
Soest S. 496 – Beschluss der Sparkasse Soest S. 496 – Aufgebot der 
Sparkasse Witten S. 496

E. Sonstige Mitteilungen 

Auflösung eines Vereins S. 496 - desgl. S. 497

Inhalt:

804.  Versicherungsaufsicht: 
Erlöschen einer Erlaubnis zum  

Geschäftsbetrieb eines Versicherungsvereins  
auf Gegenseitigkeit; Schweineversicherungsverein 

Wingeshausen

Bezirksregierung Arnsberg  Arnsberg, 17. 12. 2014 
34.4. – 32520 –

Die Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb als Versiche-
rungsverein auf Gegenseitigkeit ist für den Schweine-
versicherungsverein Wingeshausen zum 31. 12. 2014 
aufgrund des Auflösungsbeschlusses der Mitglieder-
versammlung vom 12. 12. 2014 erloschen.

(52) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 485

BEKANNTMACHUNGEN

805.  Bekanntmachung über das 
Inkrafttreten des Luftreinhalteplans  
Siegen 2014 gemäß § 47 Abs. 5, 5 a  

Bundes-Immissionsschutzgesetz

Bezirksregierung Arnsberg Arnsberg, 17. 12. 2014 
53.8817-Siegen-Pa

Die Bezirksregierung Arnsberg hat zur Minderung der 
Stickstoffdioxidbelastung (NO2) für Siegen den Luft-
reinhalteplan (LRP) Siegen 2014 aufgestellt.

Rechtsgrundlage für die Aufstellung des Luftreinhal-
teplans sind die §§ 40, 47 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) in Verbindung mit der 39. 
Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes (Verordnung über Luftqualitätsstan-
dards und Emissionshöchstmengen – 39. BImSchV), 
die am 6. 8. 2010 in Kraft getreten ist.

Danach müssen die zuständigen Behörden einen 
Luftreinhalteplan aufstellen, welcher die erforderli-
chen Maßnahmen zur dauerhaften Verminderung 
von Luftverunreinigungen festlegt, wenn die durch die 
Rechtsverordnung festgelegten Immissionsgrenzwerte 
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überschritten werden. Die Maßnahmen eines Luftrein-
halteplans müssen geeignet sein, den Zeitraum einer 
Überschreitung von bereits einzuhaltenden Immissi-
onsgrenzwerten so kurz wie möglich zu halten.

Gemäß der 39. BImSchV gilt seit dem 1. 1. 2010 für 
Stickstoffdioxid (NO2) im Jahresmittel ein Grenzwert 
von 40 µg/m3.

Ursächlich für die Aufstellung des LRP Siegen 2014 wa-
ren die mittels Passivsammler in der Sandstraße und 
der Frankfurter Straße festgestellten Überschreitungen 
im Jahr 2010 bzw. 2011. Der NO2-Jahresmittelgrenz-
wert wurde in der Sandstraße im Jahr 2010 mit 51 µg/
m3 und in der Frankfurter Straße im Jahr 2011 mit 43 
µg/m3 überschritten.

Die Maßnahmen des Luftreinhalteplans sind entspre-
chend des Verursacheranteils unter Beachtung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit gegen alle Emit-
tenten zu richten, die zum Überschreiten des Immissi-
onsgrenzwertes beitragen.

Als Hauptverursacher für die Immissionsbelastung im 
Bereich der o. g. Belastungsschwerpunkte wurde der 
Straßenverkehr ermittelt. Dementsprechend wurden/
werden kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen ent-
wickelt und umgesetzt, die die Immissionsbelastung 
durch den Straßenverkehr reduzieren sollen. Darü-
ber hinaus enthält der Luftreinhalteplan noch weitere 
Maßnahmen zur Minderung der Immissionsbelastung.

Maßnahmenpaket des LRP Siegen 2014:

M 01 Einrichtung einer Umweltzone im Innen-
stadtbereich

M 02 Projekt „Siegen - zu neuen Ufern“

M 03 Ausbau „Schleifmühlchen“ zum Kreisverkehr

M 04 Technische Umrüstung der Busflotten der 
Verkehrsgemeinschaft Westfalen Süd (VWS) 
und der Busverkehr Ruhr-Sieg GmbH (BRS) 
sowie deren Auftragsunternehmen bzw. steti-
ge Ersatzbeschaffung besonders schadstoffar-
mer Fahrzeuge

M 05 Berücksichtigung neuester Umweltstandards 
bei der Neuanschaffung von Bussen

M 06 Erstellung eines ÖPNV-Konzepts für das Jahr 
2018

M 07 Umstellung der städtischen Fahrzeugflotte 
durch Ersatzbeschaffung besonders schad-
stoffarmer Fahrzeuge

M 08 Berücksichtigung neuester Umweltstandards 
bei der Neuanschaffung von städtischen Fahr-
zeugen

M 09 Vergabe von Fahrleistungen im ÖPNV und 
Schülerverkehr

M 10 Anreize zur ÖPNV-Nutzung

M 11 Steuerung der Lichtsignalanlagen in der In-
nenstadt

M 12 Optimierung des Parkleitsystems

M 13 Attraktivitätssteigerung des Radverkehrs

M 14 Berücksichtigung der Luftreinhalteplanung 
bei der Bauleitplanung

M 15 Berücksichtigung staubmindernder Maßnah-
men bei Baustellen

M 16 Berücksichtigung von Umweltstandards bei 
der Vergabe von Bauleistungen

M 17 Förderprogramm der Stadt Siegen zur ener-
getischen Sanierung selbstgenutzten Wohnei-
gentums

M 18 Programm zur energetischen Sanierung städ-
tischer Gebäude

M 19 Einsatz des Energievereins Siegen-Wittgen-
stein

Nach Aufstellung des Luftreinhalteplans ist dieser für 
die Verwaltung verbindlich.

Die gemäß § 47 Abs. 5a Bundes-Immissionsschutzge-
setz erforderliche Information der Öffentlichkeit erfolgt 
mit dieser Bekanntmachung und in der örtlichen Ta-
gespresse.

Der Luftreinhalteplan Siegen 2014 – Entwurfsfassung –  
hat in der Zeit vom 20. 10. 2014 bis einschließlich 
19. 11. 2014 bei der Stadt Siegen und der Bezirksre-
gierung Arnsberg zur Einsichtnahme ausgelegen sowie 
auf der Internetseite der Bezirksregierung Arnsberg 
bereit gestanden. Anmerkungen und Anregungen zum 
Plan konnten bis zum 3. 12. 2014 bei der Bezirksre-
gierung Arnsberg und der Stadt Siegen vorgebracht 
werden.

Vom 2. 1. 2015 – 16. 1. 2015 liegt der mit dieser 
Bekanntmachung aufgestellte Plan erneut aus. Die 
Gründe und Erwägungen, auf denen die getroffenen 
Entscheidungen – insbesondere die Maßnahmen – be-
ruhen, sind im Kapitel 5.4 des Luftreinhalteplans dar-
gestellt. Die Auslegung erfolgt bei der

Bezirksregierung Arnsberg 
Zimmer 348 
Seibertzstr. 1 
59821 Arnsberg

zu folgenden Zeiten:

Montag bis Donnerstag 8.30 Uhr – 12.00 Uhr  
und 13.30 Uhr – 15.30 Uhr 
Freitag 8.30 Uhr – 12.00 Uhr  
und 13.00 Uhr – 14.00 Uhr

und bei der

Stadt Siegen 
Rathaus Geisweid, Raum 9 (Erdgeschoss) 
Lindenplatz 7 
57078 Siegen

zu folgenden Zeiten:

Montag bis Freitag 8.30 Uhr – 12.00 Uhr 
Dienstag 14.00 Uhr – 16.00 Uhr 
Donnerstag 14.00 Uhr – 18.00 Uhr

Die Bekanntmachung und der Luftreinhalteplan sind 
ebenso unter www.bra.nrw.de für die Öffentlichkeit 
zugänglich.

Im Auftrag:

gez. Padberg

(549) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 485
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806.  Antrag der Firma HP Pelzer 
Holding GmbH, Brauckstraße 51,  
58454 Witten, auf Erteilung einer  

Genehmigung zur wesentlichen Änderung  
der BImSchG - Anlage „Herstellung von  

Polyurethanformteilen für die Kfz-Industrie“  
incl. aller Anlagenteile, insbesondere des  

Anlagenteils „Rohstoff-Tanklager und  
Mischanlagen“, gemäß § 16 und  

§ 19 Bundes-Immissionsschutzgesetz

Bezirksregierung Arnsberg Dortmund, 16. 12. 2014 
53-DO-0054/14/5.11-MEh

Die Firma HP Pelzer Holding GmbH, Brauckstraße 51, 
58454 Witten, beantragt die Genehmigung zur wesent-
lichen Änderung ihrer vorhandenen BImSchG - Anlage 
„Herstellung von Polyurethanformteilen für die Kfz-
Industrie“ incl. aller Anlagenteile, insbesondere des 
Anlagenteils „Rohstoff-Tanklager und Mischanlagen“, 
gemäß § 16 und § 19 des Gesetzes zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunrei-
nigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche 
Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetzes – BIm-
SchG –) in der Neufassung vom 17. 5. 2013 (BGBl. I 
Nr. 25 S. 1274), zuletzt geändert am 2. 7. 2013 (BGBl. 
I Nr. 34 S. 1943), am vorhandenen Betriebsstandort 
Brauckstraße 51, 58454 Witten, Gemarkung Annen, 
Flur 19, Flurstück 499.

Das beantragte Vorhaben bedarf einer Genehmigung 
nach § 16 und § 19 BImSchG in Verbindung mit der Nr. 
5.11 sowie der Nr. 9.3.2 (in Verbindung mit Stoff-Nr. 27 
des Anhanges 2) des Anhangs 1 der 4. Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen  
– 4. BImSchV –) in der Neufassung vom 2. 5. 2013 
(BGBl. I S. 973 (Nr.21)).

Die beantragte Genehmigung umfasst im Wesentlichen 
folgende Änderungen der bestehenden BImSchG-Anla-
ge am Standort Brauckstraße 51 in 58454 Witten und 
dient dazu, die notwendige Flexibilität im Anlagenauf-
bau durch eine sog. Rahmengenehmigung analog des 
§ 6 Abs. 2 BImSchG zu erlangen, sowie notwendige Sa-
nierungsarbeiten und Anlagenerweiterungen durchzu-
führen und genehmigungsrechtlich abzusichern.

Der Genehmigungsumfang wird wie folgt zusammen-
gefasst:

1)  Darstellung des Ist-Zustandes, Aktualisierung 
des Anlagenzuschnittes sowie Ausweitung der Ge-
nehmigung auf folgenden max. Rahmen (Rahmen-
genehmigung) incl. Errichtung und Betrieb neuer 
Aggregate

a) BImSchG – Anlage 0001 (Hauptanlage) „Her-
stellung von Polyurethanformteilen für die 
Kfz-Industrie“ mit max. 54 Schäumformen (de-
finierten Formgebungseinheiten) inkl. der Versor-
gung mit Polyurethanschäumanlagen (PUR) (de-
finierte Schäumanlagen-Typen bzw. Verfahren, 
Anzahl variabel; jedoch max. Kapazität an PUR-
Schaum insgesamt unverändert 2.352 kg/h) in 
den Hallen 1-5.

b)  AVN 0001: Rohstoff-Tanklager und Mischan-
lagen:

 Tanklagerraum und Mischraum sind offen mitei-
nander verbunden und bestehen u.a. aus folgen-
den Komponenten:

Tanklagerraum:

• 2 Isocyanattanks á 30 m³ mit insgesamt 60 m³ 
Diphenylmethandiisocyanat (MDI) (in einem se-
paraten „Raum-im-Raum“),

• 8 Polyoltanks á 30 m³ mit insgesamt 240 m³ Polyol,

• 5 Polyol-Mischungstanks á 7 m³ mit insgesamt 
35 m³ Polyolmischungen,

• 1 Trennmittelbehälter á 0,3 m³

• 1 TKW-Entleerstelle mit 3 Entladestationen zur 
Entladung der TKWs mit Polyolen, MDI und Pro-
zessöl 

• LKW – Umschlagplatz südlich des Tanklagers

 Mischraum zur Herstellung von (Einsatz-)Mischun-
gen (ohne chemische Reaktion) für diese BImSchG-
Anlage sowie für Tochterwerke (Polyolmischungen, 
Katalysatormischungen):

• 1 Kleinkomponentenstation, 

• 1 Kleinkomponentenmischanlage,

• 1 Heizeinheit für Fässer,

• 1 Abfüllanlage mit Waage,

• 2 Rühranlagen (Dissolver),

• 1 Abfüllstation (Pumpenstation) zur Förderung 
der fertigen Polyolmischungen,

• 1 Trennmittelbehälter á 0,3 m³,

• 1 Bürocontainer.

c) AVN 0002: Anlage zur Herstellung von 
Schwerschichtfolien inkl. Regranulierung in 
Halle 11 mit 2 Folienstraßen, 1 Silo-Außenlager, 
1 Silo-Innenlager, 1 Regranulierung (Recycling-
anlage), 1 TKW- Entleerstelle für Prozessöl mit 2 
Entladestationen, Trafos, 1 Thermalölanlage, 2 
Kälteanlagen (Kältemittel: R407C).

 Die max. Kapazität an Schwerfolien beträgt un-
verändert 11.625 kg/h.

d) AVN 0003: CIM – Fertigung inkl. Folgeprozesse:

• CIM-Anlage 1 in Halle 4 inkl. Folgeprozess 
„Hinterschäumen“, 

• CIM-Anlage 2 in Halle 5 inkl. der Folgepro-
zesse „Hinterschäumen“ bzw. alternativ 
„Dichtraupenauftrag“, „Handmontage“ und 
„Ultraschallschweißen“.

 Außerdem gemeinsame Nutzung einiger Aggre-
gate durch die CIM-Anlagen 1 und 2. 

• 1 Compounder in Halle 1 als Misch- u. Do-
siereinheit zur Versorgung der CIM - Anlagen 
3 und 4.

• CIM-Anlage 3 in Halle 1 inkl. dem Folgepro-
zess „Hinterschäumen“ 

• CIM-Anlage 4 in Halle 1 inkl. dem Folgepro-
zess „Hinterschäumen“.

 Außerdem gemeinsame Nutzung einiger Aggre-
gate durch die CIM-Anlagen 3 und 4. 

• 1 Trafo für die Fertigung in Halle 1.

Hinweise:

CIM = Compounding Injection Moulding

 Die Schäumformen inkl. Schäumanlagen, 
Dichtraupenauftragsanlage sind Bestandteil 
der Hauptanlage unter Punkt 1a.
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 Die CIM-Anlagen 3 und 4 werden vorüberge-
hend über einen Compounder in der Halle 6a 
versorgt, so lange bis der Compounder in der 
Halle 1 installiert wurde (siehe Punkt 1f).

 Die max. Kapazität an Schwerfolien bzw. 
Spritzgießteile beträgt 5630 kg/h als Be-
standteil der Gesamtkapazität an Schwerfolie 
/ Spritzgießteile von 11.625 kg/h (siehe AVN 
002).

e) AVN 0004: Gefahrstofflager 

• Lagerräume 1 bis 4 für Einsatzstoffe etc. und 
Lagerraum 5 als Entsorgungsraum zur passi-
ven Lagerung, 

• entzündliche sowie hoch- und leichtentzünd-
liche Flüssigkeiten werden ausschließlich im 
Lagerraum 1 eingelagert,

• an Isocyanaten werden max. 800 l in Fässern 
eingelagert.

• definierte Stoffarten und max. Stoffmengen.

f) AVN 0005: Chemie / Technische Entwicklung 
für alle Werke in den Hallen 6a, 8, 9 und 10 und 
im sog. „Technikum“ mit 1 Compounder (Hal-
le 6a) (vorübergehend installiert für die neuen 
CIM-Anlagen 3 und 4 in der Halle 1; wird wieder 
abgebaut, sobald er für die Versorgung der Halle 
1 nicht mehr benötigt wird), 1 HF-Schweißan-
lage, Regale für Roh- und Fertigprodukte und 
Schäumformen jeweils inkl. der Versorgung mit 
Polyurethanschäumanlagen (PUR), Pressen, 
Waterjet, Teppichverformanlage, Heizstationen, 
Heißluftofen, Schneidanlage, Handarbeitsplätze 
sowie eine Kälteanlage, Kältemittel: R407C.

 Im Technikum befinden sich verschiedene La-
boreinrichtungen.

 Hinweis: 

 Mit einer max. Kapazität an 45 kg/h PUR-
Schaum ist diese Betriebseinheit zurzeit für sich 
allein betrachtet kein Anlagenteil, das gemäß  
4. BImSchV eigenständig genehmigungsbedürf-
tig wäre.

 Die Kapazität an PUR-Schaum in der AVN 0005 
ist Bestandteil der Kapazität für die Gesamt-BIm-
SchG–Anlage von 2.352 kg/h (siehe Punkt 1a).

g) AVN 0006: Bereitstellung von Einsatzstoffen 
im Technikum in den Hallen 8, 9 und 10, im sog. 
„Technikum“ sowie im Außenbereich des „Techni-
kums“ Regale für Roh- und Fertigprodukte.

 Hinweise:

 Stoffarten und max. Stoffmengen sind im Kapitel 
40 der mitgeltenden Antragsunterlagen genannt.

 Die Lagerung von Stoffen, insbesondere verschie-
dener Isocyanate, Polyole und Additive, erfolgt in 
der AVN 0004 „Gefahrstofflager“ sowie in der AVN 
0001 „Rohstofftanklager und Mischanlagen“.

h) AVN 0007: HMP - Anlage inkl. Folgeprozes-
se in der Halle 6 mit 1 Fasermischerei, 1 HMP 
III-Maschine (Flockbox), 3 Pressen (Dampf/Va-
kuum-Presse, Kühl/Kalibrier-Presse, Stanze), 1 
Waterjet, 1 Kaschieranlage, 1 FIM-Einheit, 1 Re-
cyclingöffner, 1 Kühlanlage mit Nasskühlturm.

 Hinweise:

 HMP = Hot Molding Process

 FIM = Fiber Injection Molding

i) AVN 0008: Peripherie / Zentrale Versorgungs-
einrichtungen / Werkstätten versorgen i. d. R. 
mehrere AVN‘s; max. 6 Trafos, 3 Heizungsanla-
gen, max. 3 Kühlanlagen inkl. Nasskühltürmen 
(ohne Kältemittel), 2 Druckluftanlagen, 2 Ther-
malölanlagen, 1 Notstromaggregat, 1 Flüssig-
gastankstelle (4.850 l Butan/Propan), Elektro-
werkstatt, Mechanische Werkstatt / Schlosserei, 
Werk-/ Anlagenbau.

2)  Stoff-Öffnungsklausel

 Diese Rahmengenehmigung umfasst außerdem eine 
„Öffnungsklausel“ für zusätzliche Stoffe zu den be-
reits genehmigten Einsatz- und Betriebsstoffen sowie 
den hieraus entstehenden Produkten innerhalb der 
Anlage, wenn die eingesetzten Stoffe / Gemische /  
Produkte im Hinblick auf ihre toxikologischen, öko-
toxikologischen und sicherheitstechnischen Kenn-
werte einschl. Dampfdruck und TA Luft-Klassifizie-
rung bzw. Geruchsintensität und hinsichtlich der 
Aspekte des Arbeitsschutzes nicht ungünstiger ein-
zustufen sind, als die bereits genehmigten Stoffe /  
Gemische / Produkte bei insgesamt unveränderter 
Kapazität.

 Einsatzstoffe- /Gemische und Produkte dürfen ins-
besondere weiterhin nicht folgende Kriterien auf-
weisen:

• Wassergefährdungsklasse WGK 3 gemäß Wasser-
haushaltsgesetz

• sehr giftig bzw. giftig gemäß Gefahrstoff-Verord-
nung

• krebserzeugend gemäß Gefahrstoff-Verordnung

• erbgutverändernd gemäß Gefahrstoff-Verordnung

• reproduktionstoxisch gemäß Gefahrstoff-Verord-
nung

• hochentzündlich gemäß Gefahrstoff-Verordnung

• brandfördernd gemäß Gefahrstoff-Verordnung

• explosionsgefährlich gemäß Gefahrstoff-Verord-
nung.

 Hinweise: 

 Formaldehyd wird nicht als Einsatzstoff eingesetzt 
und ist auch kein Produktionsziel, in der Abluft ist 
jedoch Formaldehyd festzustellen. Es erfolgt eine 
Emissionsbegrenzung im Hinblick auf die wahr-
scheinliche Reklassifizierung als krebserzeugender 
Stoff.

 Max. Stoffmengen und zulässige Stoffarten sind ab-
schließend im Kapitel 40 der mitgeltenden Antrags-
unterlagen genannt.

3) Umsetzung aller (Sanierungs-) Maßnahmen des 
Gutachtens der UNEDA GbR vom Oktober 2011 
zu immissionsschutzrechtlichen, wie auch sicher-
heits- und arbeitsschutzrechtlichen Belangen in 
den einzelnen Betriebsbereichen der HP Pelzer Hol-
ding GmbH sowie der HP Pelzer Automotive GmbH, 
Werk Witten, Brauckstr. 51, auf der Grundlage des 
Zwischenberichtes vom 15. 4. 2014 hinsichtlich der 
Erfüllung der im Rahmen des Gutachtens gemach-
ten Verbesserungsmaßnahmen zum Gewässer-, 
Brand-, Explosions- oder Arbeitsschutz und Strei-
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chung der im Zwischenbericht zur Löschung vorge-
schlagenen alten Nebenbestimmungen.

 Hinweis:

 Siehe Kapitel 37 der mitgeltenden Antragsunterlagen.

4) Ertüchtigung des Brandschutzes, durch vollstän-
dige Umsetzung der Brandschutzkonzepte der DMT 
GmbH & Co. KG vom 21. 5. 2014, insbesondere der 
in den Brandschutzkonzepten enthaltenen aktuel-
len Maßnahmenpläne und Einhaltung des mitent-
haltenen Prioritäten- und Zeitenplans.

 Hinweise:

 Maßnahmenpläne und Brandschutzkonzepte siehe 
Kapitel 14.

 Obwohl Sozialgebäude, Container etc. nicht zur 
BImSchG-Anlage gehören, wird deren notwendige 
brandschutztechnische Sanierung aufgrund der en-
gen räumlichen Verzahnung in diesem Sanierungs-
konzept berücksichtigt.

5) Durchführung von Baumaßnahmen; insbesondere 
Errichtung der:

• Überdachung der Filteranlage neben Halle 6,

• Überdachung der Filteranlage neben Halle 11,

• Errichtung einer Staubschutzwand in Halle 11,

• CIM-Anlage 3 und CIM-Anlage 4 mit gemeinsa-
men Compounder inkl. Folgeprozesse in Halle 1

• Compounder im Kunststofflabor in Halle 6a.

 Hinweis:

 siehe mitgeltende Antragsunterlagen, insbesondere 
Kapitel 12 und 15 

Die Betriebszeiten der Anlage bleiben unverändert bei 
Januar bis Dezember, täglich, 0-24 h.

Bei der BImSchG-Anlage „Herstellung von Polyure-
thanformteilen für die Kfz-Industrie“ handelt es sich 
um eine Anlage zur Herstellung von Polyurethanform-
teilen, Bauteilen unter Verwendung von Polyurethan, 
Polyurethanblöcken in Kastenformen oder zum Aus-
schäumen von Hohlräumen mit Polyurethan, soweit 
die Menge der Polyurethan-Ausgangsstoffe 200 Kilo-
gramm oder mehr je Stunde beträgt, ausgenommen 
Anlagen zum Einsatz von thermoplastischem Polyure-
thangranulat (Nr. 5.11 des Anhangs 1 der 4. BImSchV).

Diese Anlagenart wird nicht in der Anlage 1 des UVPG 
aufgelistet und gehört damit nicht zu den UVP-pflich-
tigen Vorhaben.

Das, zur o. g. BImSchG-Anlage zugehörige, Anlagen-
teil 0001 „Rohstoff-Tanklager und Mischanlagen“ ist 
jedoch den unter Nr. 9.3.3 Spalte 2 („S“) der Anlage 1 
des UVPG aufgeführten Anlagen zuzuordnen: 

 - Errichtung und Betrieb einer Anlage, die der Lage-
rung von im Anhang 2 (Stoffliste zu Nummer 9.3 An-
hang 1) der Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen in der jeweils geltenden Fassung genannten 
Stoffen dient, mit einer Lagerkapazität von den in Spal-
te 3 bis weniger als den in Spalte 4 des Anhangs 2 
(Stoffliste zu Nummer 9.3 Anhang 1) der Verordnung 
über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) in 
der jeweils geltenden Fassung ausgewiesenen Mengen.

Konkret handelt es sich bei dem Anlagenteil 0001 
„Rohstoff-Tanklager und Mischanlagen“ um ein An-
lagenteil, dass u. a. der Lagerung von 20 Tonnen bis 
weniger als 200 Tonnen von Diphenylmethandiisocya-

nat (MDI) (Stoff-Nr. 27 der Liste im Anhang 2, Nr. 9.3.2 
im Anhang 1 der 4. BImSchV), hier Diphenylmethandi-
isocyanat, dient.

Deshalb ist für dieses gesamte Vorhaben im Rahmen 
eines Genehmigungsverfahrens nach dem BImSchG 
gemäß § 3 c Satz 2 und 3 UVPG eine standortbezogene 
Vorprüfung des Einzelfalles vorzunehmen. 

Wenn trotz der geringen Größe oder Leistung des Vor-
habens, nur aufgrund besonderer örtlicher Gegeben-
heiten, das Vorhaben nach Einschätzung der zuständi-
gen Behörde auf Grund überschlägiger Prüfung unter 
Berücksichtigung der in der Anlage 2, Nummer 2 UVPG 
aufgeführten Kriterien erhebliche nachteilige Umwelt-
auswirkungen haben kann, die nach § 12 UVPG zu be-
rücksichtigen wären, ist eine Umweltverträglichkeits-
prüfung durchzuführen.

Gemäß § 3 e Absatz 1 Nr. 1 UVPG besteht auch für die 
Änderung oder Erweiterung eines Vorhabens, für das 
als solches eine UVP-Pflicht besteht, die Verpflichtung 
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung, wenn eine Vorprüfung des Einzelfalls im Sinne 
des § 3 c Satz 2 und 3 UVPG ergibt, dass die Änderung 
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben 
kann und die in der Anlage 1, Spalte 1 des UVPG ange-
gebenen Größenwerte erstmalig überschritten werden.

Der Träger des Vorhabens hat mit den Antragsunterla-
gen eine Darstellung der Umweltverträglichkeit, insbe-
sondere zu den Kriterien nach Anlage 2, Nr. 2 (Standort 
des Vorhabens) des UVPG vorgelegt. 

Die Bewertung aufgrund der vorgelegten Antragsunter-
lagen, eigener Ermittlungen und der für die Entschei-
dung maßgeblichen Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten ergab, dass durch das Vorhaben im Bereich des o. 
g. Standortes keine erheblichen nachteiligen Auswir-
kungen auf die Umwelt entstehen können. 

Das Vorhaben bedarf daher keiner Umweltverträg-
lichkeitsprüfung nach den Vorgaben des UVPG. Diese 
Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.

Die gemäß § 3 a UVPG erforderliche Information der 
Öffentlichkeit erfolgt mit dieser Bekanntmachung.

Im Auftrag:

gez. Mier-Ehresmann

(1421) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 487

807.  Bekanntmachung des Jahresabschlusses 
zum 31. 12. 2013 für das  

Geschäftsjahr vom 1. 1. 2013 bis  
31. 12. 2013 und die Veröffentlichung  

des Bestätigungsvermerkes der  
Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH 

in Ennepetal.

Verkehrsgesellschaft Ennepetal, 10. 12. 2014 
Ennepe-Ruhr mbH

Die Gesellschafterversammlung der Verkehrsgesell-
schaft Ennepe-Ruhr mbH, Ennepetal, hat am 13. 6. 
2014 den Jahresabschluss zum 31. 12. 2012 mit ei-
nem Jahresfehlbetrag in Höhe von 846 903,74 Euro 
festgestellt und folgenden Beschluss gefasst:

Rechtsvorschriften und
Bekanntmachungen anderer
Behörden und DienststellenC
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„Die Gesellschafterversammlung stellt einstimmig – der 
Empfehlung des Aufsichtsrates vom 13. Juni 2014 ent-
sprechend – die Bilanz zum 31. Dezember 2013 mit der 
Bilanzsumme von 25 575 321,38 EUR und die Gewinn- 
und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. 
Dezember 2013 abschließend mit dem Jahresfehlbetrag 
in Höhe von 846 903,74 EUR in der von der WIBERA Wirt-
schaftsberatung Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, Düsseldorf, geprüften Form fest und nimmt 
den Lagebericht des Aufsichtsrates zur Kenntnis.“

Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen ab 
dem 14. 6. 2014 im Verwaltungsgebäude Wupper-
mannshof 7 in 58256 Ennepetal zur Einsichtnahme 
aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichtes beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft WIBERA Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, hat am 
28. Mai 2014 folgenden uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht 
der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mit beschränk-
ter Haftung, Ennepetal, für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar bis 31. Dezember 2013 geprüft. Die Buchfüh-
rung und die Aufstellung von Jahresabschluss und 
Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des 
Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der 
Geschäftsführer der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist 
es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prü-
fung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter 
Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebe-
richt abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach  
§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. 
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzufüh-
ren, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf 
die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung und durch den Lagebericht vermittelten Bil-
des der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden. 

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden 
die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über 
das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesell-
schaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler 
berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die 
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen inter-
nen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben 
in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht 
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewand-
ten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der Geschäftsführer, sowie die Wür-
digung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass 

unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 
unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jah-
resabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den 
ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags 
und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebe-
richt steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ver-
mittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 

Düsseldorf, den 28. Mai 2014

WIBERA Wirtschaftsberatung AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Joachim Gorgs ppa. Karina Tovar 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin

Die Geschäftsführer

Dipl.-Ing. Thomas Schulte     Dipl.-Betrw. Stephan Klucken

(404) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 489

808.  Bekanntmachung des 
Jahresabschlusses des  

Zweckverbandes „Naturpark Homert“ 2013

Zweckverband  Meschede, 9. 12. 2014 
Naturpark Homert

I.  Feststellung des Jahresabschlusses des Zweck-
verbandes Naturpark Homert für das Haushalts-
jahr vom 1. 1. 2013 bis zum 31. 12. 2013

Aufgrund § 18 des Gesetzes über kommunale Gemein-
schaftsarbeit – in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 1. 10. 1979 (GV. NW S. 621), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 12. 5. 2009 (GV. NRW S. 298) – in 
Verbindung mit den §§ 78 ff der Gemeindeordnung für 
das Land NW – in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. 7. 1994 (GV. NW S. 666), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 30. 6. 2009 (GV. NRW S. 380) - hat 
die Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Na-
turpark Homert“ in ihrer Sitzung am 3. 12. 2014 den 
von der Rechnungsprüfung des Hochsauerlandkreises 
testierten Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2013 
einschließlich Anhang und Lagebericht festgestellt.

Die Rechnungsprüfung des Hochsauerlandkreises hat 
den am 16. 10. 2014 unterzeichneten Bestätigungsver-
merk wie folgt erteilt:

 „Bestätigungsvermerk der Rechnungsprüfung“

 Die Rechnungsprüfung hat den Jahresabschluss 
2013 – bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Fi-
nanzrechnung, Teilrechnungen und Anhang sowie 
den Lagebericht – des Naturparkes für das Haus-
haltsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2013 geprüft. 
In die Prüfung wurden die Buchführung, die Inven-
tur, das Inventar und die Übersicht der örtlich fest-
gelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstän-
de einbezogen. Die Inventur, die Buchführung sowie 
die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemein-
derechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen 
und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen 
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und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen 
in der Verantwortung des Verbandsvorstehers des 
Naturparkes. Die Aufgabe der Rechnungsprüfung ist 
es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung 
eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter 
Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des 
Inventars sowie der örtlich festgelegten Nutzungs-
dauern der Vermögensgegenstände und über den La-
gebricht abzugeben. 

 Die Jahresabschlussprüfung wurde nach § 101 Abs. 
1 GO NRW und in Anlehnung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen 
und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Ver-
stöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den La-
gebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schul-
den-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswir-
ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden 
die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld des Naturparkes 
sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berück-
sichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in 
Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Restnut-
zungsdauern der Vermögensgegenstände, Buchfüh-
rung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend 
auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung 
umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzun-
gen des Verbandsvorstehers des Naturparkes sowie 
die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Die Rechnungsprü-
fung ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinrei-
chend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.

 Die  Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

 Nach der Beurteilung der Rechnungsprüfung auf-
grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vor-
schriften, den sie ergänzenden Satzungen und sons-
tigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Er-
trags- und Finanzlage des Naturparkes. 

 Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahres-
abschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Naturparkes und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
dar. 

II. Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2013 
des Zweckverbandes Naturpark Homert 

Der Jahresabschluss des Zweckverbandes Naturpark 
Homert für das Haushaltsjahr vom 1. 1. 2013 – 31. 12. 
2013 wird gem. § 18 Abs. 1 des Gesetzes über kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit i. V. m. § 96 Abs. 2 GO NRW 
wie folgt öffentlich bekannt gemacht:

Siehe beiliegende Anlage – Bilanz des Zweckverbandes-
Naturpark Homert zum 31. 12. 2013 auf Seite 492.

Die öffentliche Auslegung des Jahresabschlusses ist 
gemäß § 18 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale 
Gemeinschaftsarbeit nicht erforderlich.

gez. Dr. Schneider

Verbandsvorsteher

(952) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 490

809.  Bekanntmachung des 
Jahresabschlusses des Zweckverbandes  

„Naturpark Rothaargebirge“ 2013

Zweckverband Naturpark  Meschede, 9. 12. 2014  
Rothaargebirge

I.  Feststellung des Jahresabschlusses des Zweckver-
bandes Naturpark Rothaargebirge für das Haus-
haltsjahr vom 1. 1. 2013 bis zum 31. 12. 2013

Aufgrund § 18 des Gesetzes über kommunale Gemein-
schaftsarbeit – in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 1. 10. 1979 (GV. NW S. 621), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 12. 5. 2009 (GV. NRW S. 298) – in 
Verbindung mit den §§ 78 ff der Gemeindeordnung für 
das Land NW – in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. 7. 1994 (GV. NW S. 666), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 30. 6. 2009 (GV. NRW S. 380) - hat 
die Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Na-
turpark Rothaargebirge“ in ihrer Sitzung am 27. 11. 
2014 den von der Rechnungsprüfung des Hochsauer-
landkreises testierten Jahresabschluss für das Haus-
haltsjahr 2013 einschließlich Anhang und Lagebericht 
festgestellt.

Die Rechnungsprüfung des Hochsauerlandkreises hat 
den am 16. 10. 2014 unterzeichneten Bestätigungsver-
merk wie folgt erteilt:

 „Bestätigungsvermerk der Rechnungsprüfung“

 Die Rechnungsprüfung hat den Jahresabschluss 
2013 – bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Fi-
nanzrechnung, Teilrechnungen und Anhang sowie 
den Lagebericht – des Naturparkes für das Haus-
haltsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2013 geprüft. 
In die Prüfung wurden die Buchführung, die Inven-
tur, das Inventar und die Übersicht der örtlich fest-
gelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstän-
de einbezogen. Die Inventur, die Buchführung sowie 
die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemein-
derechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen 
und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen 
und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen 
in der Verantwortung des Verbandsvorstehers des 
Naturparkes. Die Aufgabe der Rechnungsprüfung ist 
es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung 
eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter 
Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des 
Inventars sowie der örtlich festgelegten Nutzungs-
dauern der Vermögensgegenstände und über den La-
gebricht abzugeben. 

 Die Jahresabschlussprüfung wurde nach § 101 Abs. 
1 GO NRW und in Anlehnung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen 
und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Ver-
stöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den La-
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gebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schul-
den-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswir-
ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden 
die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld des Naturparkes 
sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berück-
sichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in 
Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Restnut-
zungsdauern der Vermögensgegenstände, Buchfüh-
rung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend 
auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung 
umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzun-
gen des Verbandsvorstehers des Naturparkes sowie 
die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Die Rechnungsprü-
fung ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinrei-
chend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.

 Die  Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

 Nach der Beurteilung der Rechnungsprüfung auf-
grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vor-
schriften, den sie ergänzenden Satzungen und sons-
tigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Er-
trags- und Finanzlage des Naturparkes. 

 Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage des Naturparkes und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

II. Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2013 
des Zweckverbandes Naturpark Rothaargebirge 

Der Jahresabschluss des Zweckverbandes Naturpark 
Rothaargebirge für das Haushaltsjahr vom 1. 1. 2013 – 
31. 12. 2013 wird gem. § 18 Abs. 1 des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit i. V. m. § 96 Abs. 2 
GO NRW wie folgt öffentlich bekannt gemacht:

Siehe beiliegende Anlage – Bilanz des Zweckverbandes-
Naturpark Rothaargebirge zum 31. 12. 2013 auf Seite 
494.

Die öffentliche Auslegung des Jahresabschlusses ist 
gemäß § 18 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale 
Gemeinschaftsarbeit nicht erforderlich.

gez. Dr. Schneider

Verbandsvorsteher

(957) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 491

 

810.  Kraftloserklärung der 
Sparkasse Wittgenstein

Durch Beschluss des Vorstandes wird die unten näher 
bezeichnete Sparurkunde gemäß § 13 SpkVO für kraft-
los erklärt.

Die entstandenen Kosten tragen die Antragssteller.

Kontonummer: 41 251 075

Tatbestand und Entscheidungsgründe:

Die Antragssteller haben den Verlust der Sparurkunde 
und die Tatsachen, von denen ihre Berechtigung ab-
hängt, glaubhaft gemacht.

Das Aufgebot ist durch Aushang in der Schalterhalle 
der Sparkasse Wittgenstein, sowie durch Veröffentli-
chung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Arnsberg 
bekannt gemacht worden.

Rechte Dritter auf die Urkunde sind vor der Kraftloser-
klärung nicht angemeldet worden.

Bad Berleburg, 10. 12. 2014

Sparkasse Wittgenstein

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(94) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 493

811.  Aufgebot der Sparkasse Bochum

Der Gläubiger des Sparkassenbuches Nr. DE23 4305 
0001 0344 4455 15 hat das Aufgebot beantragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre des Gutha-
bens angeordnet.

Der jetzige Inhaber des von der Sparkasse Bochum 
ausgestellten Sparkassenbuches Nr. DE23 4305 0001 
0344 4455 15 wird hiermit aufgefordert, binnen drei 
Monaten, spätestens in dem am 27. 3. 2015, 11.00 
Uhr, vor dem unterzeichneten Sparkassenvorstand 
anberaumten Aufgebotstermin seine Rechte unter Vor-
lage des Sparkassenbuches anzumelden, widrigenfalls 
die Kraftloserklärung des Sparkassenbuches erfolgen 
wird.

G 117/14

Bochum, 12. 12. 2014

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

 L. S.  gez. 2 Unterschriften

(84) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 493

812.  Aufgebot der Sparkasse Bochum

Der Gläubiger des Sparkassenbuches Nr. DE29 4305 
0001 0328 0098 24 hat das Aufgebot beantragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre des Gutha-
bens angeordnet.

Der jetzige Inhaber des von der Sparkasse Bochum 
ausgestellten Sparkassenbuches Nr. DE29 4305 0001 
0328 0098 24 wird hiermit aufgefordert, binnen drei 
Monaten, spätestens in dem am 27. 3. 2015, 9.00 Uhr, 
vor dem unterzeichneten Sparkassenvorstand anbe-
raumten Aufgebotstermin seine Rechte unter Vorlage 
des Sparkassenbuches anzumelden, widrigenfalls die 
Kraftloserklärung des Sparkassenbuches erfolgen wird.

K 113/14

Bochum, 11. 12. 2014

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

 L. S.  gez. 2 Unterschriften

(81) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 493
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813.  Aufgebot der Sparkasse Bochum

Der Gläubiger des Sparkassenbuches Nr. DE42 4305 
0001 0335 4009 90 hat das Aufgebot beantragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre des Gutha-
bens angeordnet.

Der jetzige Inhaber des von der Sparkasse Bochum 
ausgestellten Sparkassenbuches Nr. DE42 4305 0001 
0335 4009 90 wird hiermit aufgefordert, binnen drei 
Monaten, spätestens in dem am 27. 3. 2015, 9.30 Uhr, 
vor dem unterzeichneten Sparkassenvorstand anbe-
raumten Aufgebotstermin seine Rechte unter Vorlage 
des Sparkassenbuches anzumelden, widrigenfalls die 
Kraftloserklärung des Sparkassenbuches erfolgen wird.

K 114/14

Bochum, 11. 12. 2014

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

 L. S.  gez. 2 Unterschriften

(80) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 495

814.  Aufgebot der Sparkasse Bochum

Der Gläubiger des Sparkassenbuches Nr. DE59 4305 
0001 0306 5919 75 hat das Aufgebot beantragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre des Gutha-
bens angeordnet.

Der jetzige Inhaber des von der Sparkasse Bochum 
ausgestellten Sparkassenbuches Nr. DE59 4305 0001 
0306 5919 75 wird hiermit aufgefordert, binnen drei 
Monaten, spätestens in dem am 27. 3. 2015, 10.00 
Uhr, vor dem unterzeichneten Sparkassenvorstand 
anberaumten Aufgebotstermin seine Rechte unter Vor-
lage des Sparkassenbuches anzumelden, widrigenfalls 
die Kraftloserklärung des Sparkassenbuches erfolgen 
wird.

M 115/14

Bochum, 11. 12. 2014

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

 L. S.  gez. 2 Unterschriften

(85) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 495

815.  Aufgebot der Sparkasse Bochum

Der Gläubiger des Sparkassenbuches Nr. DE20 4305 
0001 0343 2274 43 hat das Aufgebot beantragt.

Aus diesem Grund wird hiermit die Sperre des Gutha-
bens angeordnet.

Der jetzige Inhaber des von der Sparkasse Bochum 
ausgestellten Sparkassenbuches Nr. DE20 4305 0001 
0343 2274 43 wird hiermit aufgefordert, binnen drei 
Monaten, spätestens in dem am 27. 3. 2015, 10.30 
Uhr, vor dem unterzeichneten Sparkassenvorstand 

anberaumten Aufgebotstermin seine Rechte unter Vor-
lage des Sparkassenbuches anzumelden, widrigenfalls 
die Kraftloserklärung des Sparkassenbuches erfolgen 
wird.

J 116/14

Bochum, 11. 12. 2014

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

 L. S.  gez. 2 Unterschriften

(83) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 495

816.  Beschluss der Sparkasse Bochum

Das abhandengekommene, am 28. 8. 2014  aufgebo-
tene Sparkassenbuch Nr. DE86 4305 0001 0318 2507 
92 ist bis zum Ablauf der Aufgebotsfrist nicht vorgelegt 
worden.

Das Sparkassenbuch Nr. DE86 4305 0001 0318 2507 
92 wird für kraftlos erklärt.

M 70/14

Bochum, 12. 12. 2014

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

 L. S.  gez. 2 Unterschriften

(57) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 495

817.  Beschluss der Sparkasse Bochum

Die abhandengekommenen, am 28. 8. 2014 aufgebo-
tenen Sparkassenbücher Nrn. DE11 4305 0001 0336 
0379 65 und DE86 4305 0001 0336 0275 94 sind bis 
zum Ablauf der Aufgebotsfrist nicht vorgelegt worden.

Die Sparkassenbücher Nrn. DE11 4305 0001 0336 
0379 65 und DE86 4305 0001 0336 0275 94 werden 
für kraftlos erklärt.

B 69/14

Bochum, 12. 12. 2014

Sparkasse Bochum

Der Vorstand

 L. S.  gez. 2 Unterschriften

(60) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 495

818. Aufgebot der Sparkasse 
Ennepetal-Breckerfeld

Der Inhaber des von der Sparkasse Ennepetal-Brecker-
feld ausgestellten Sparkassenbuches 

Nr. 31 529 431

wird hiermit aufgefordert, innerhalb von 3 Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkassenbuches 
anzumelden, da das Sparkassenbuch andernfalls für 
kraftlos erklärt wird.

Ennepetal, 15. 12. 2014

SPARKASSE ENNEPETAL-BRECKERFELD

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(61) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 495
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819. Aufgebot der Sparkasse 
Ennepetal-Breckerfeld

Der Inhaber des von der Sparkasse Ennepetal-Brecker-
feld ausgestellten Sparkassenzertifikates

Nr. 31 720 436

wird hiermit aufgefordert, innerhalb von 3 Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkassenzertifika-
tes anzumelden, da das Sparkassenzertifikat andern-
falls für kraftlos erklärt wird.

Ennepetal, 15. 12. 2014

SPARKASSE ENNEPETAL-BRECKERFELD

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(61) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 496

820.  Aufgebot der Stadtsparkasse Gevelsberg

Die am 19. 8. 2014 aufgebotene Sparkassenzertifikat-
Urkunde Nr. 30 972 772 wird hiermit für kraftlos er-
klärt.

Gevelsberg, 9. 12. 2014 

Stadtsparkasse Gevelsberg

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(40) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 496 

821.  Aufgebot der Sparkasse Hattingen

Wir bieten das Sparkassenbuch mit der Kontonummer 
420 065 245 hierdurch auf. 

Der Inhaber des Sparkassenbuches muss innerhalb 
von 3 Monaten seine Rechte unter Vorlage des Spar-
kassenbuches geltend machen. Nach Ablauf dieser 
Frist wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt.

Hattingen, 12. 12. 2014

Sparkasse Hattingen

Der Vorstand

(47) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 496

822.  Aufgebot der Sparkasse Lippstadt

Der Inhaber des von der Sparkasse Lippstadt ausge-
stellten Sparkassenbuches Nr. 3 705 231 235 wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten, spätestens 
bis zum 9. 3. 2015, seine Rechte unter Vorlage des 
Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Lippstadt, 9. 12. 2014

Sparkasse Lippstadt

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(52) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 496 

823.  Aufgebot der Sparkasse Soest

Die Sparkassenbücher Nrn. 303 641 658, 30 641 666 
und 303 641 997 der Sparkasse Soest wurden vom 
Gläubiger als verloren gemeldet. 

Wir fordern den Inhaber der Sparkassenbücher hiermit 
auf, innerhalb von drei Monaten, spätestens bis zum 
15. 3. 2015 seine Rechte unter Vorlage der Sparkas-

senbücher bei uns anzumelden, da andernfalls nach 
Ablauf dieser Frist die Sparkassenbücher für kraftlos 
erklärt werden.

Soest, 15. 12. 2014

Sparkasse Soest

Der Vorstand

(56) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 496

824.  Beschluss der Sparkasse Soest

Das von der Sparkasse Soest ausgestellte Sparkassen-
buch Nr. 300 592 532 wird hiermit für kraftlos erklärt.

Soest, 16. 12. 2014

Sparkasse Soest

Der Vorstand

(31) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 496

825.  Aufgebot der Sparkasse Witten

Das Sparkassenbuch mit der Nummer 304 550 312, 
ausgestellt von der Sparkasse Witten, wurde als verlo-
ren gemeldet.

Es ergeht hiermit die Aufforderung an den Inhaber des 
Sparkassenbuches, binnen drei Monaten seine Rech-
te unter Vorlage des Sparkassenbuches anzumelden, 
da andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt 
wird.

Witten, 9. 12. 2014 
dsh

Sparkasse Witten

Der Vorstand

gez. Schmees    gez. i. V. Droste

(63) Abl. Bez. Reg. Abg. 2014, S. 496

 Auflösung eines Vereins

Der Verein „Naturfreunde  Deutschland  e.V. Ortsgrup-
pe Hagen-Haspe“ wurde aufgelöst. Die Gläubiger wer-
den gebeten, etwaige Ansprüche beim Liquidator  an-
zumelden.

Wolfgang Becker, Hagener Straße 232, 58285 Gevels-
berg  (28)

 Auflösung eines Vereins

Annelies Schwarzer, 
Henry-David-Straße 24 
59174 Kamen

Der Verein „Neues Wohnen im Alter e.V.“, Henry-Da-
vid-Straße 24, 59174 Kamen, wurde aufgelöst.  

 Die Liquidatorin (29)

Sonstige MitteilungenSonstige MitteilungenSonstige MitteilungenE
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 Auflösung eines Vereins

Die Liqidatoren des eingetragenen Vereins „Thaibox-
Club Alt-Arnsberg e. V.“, geben die Auflösung des Ver-
eines bekannt. Die Gläubiger werden gebeten, ihre An-
sprüche bei den Liquidatoren anzumelden.

Georg Albersmann, Austfeld 7, 59821 Arnsberg

René Reinold, Breitenbrucher Straße 22 a, 59823 
Arnsberg (35)

 Auflösung eines Vereins

Als Liquidatoren des „Diabetes-Förderverein Hamm 
Zuckerhut e. V.“ machen wir die Auflösung des Vereins 
bekannt und ersuchen die Gläubiger, etwaige Ansprü-
che bei uns anzumelden. 

Dr. Christine Diebener, Witheborgstr. 11, 59199 Bönen 

Gerlinde Maaß, Witheborgstr. 11a, 59199 Bönen  (32)
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